
Förderquoten und Förderbedingungen – Sanierung der Gebäudehülle  
 

 

Maßnahme Förderhöhe Bedingungen  Nachweise 

Fenster / Türen  100 €  

pro Fenster 

200 €  

pro Tür 

max. 1000 € insges. 

 Nur für Bestandsobjekte 

 Fenster/Glastüren: Mindestens 3-fach 

Verglasung 

 Türen: Ud-Wert: 1,3 W/(m2k) 

 Gilt nur für Türen, die beheizte 

Gebäudehülle/ beheizte Wohnung 

abgrenzen 

 Balkon-/Terassentüren zählen als Fenster 

 Rechnung Fachbetrieb.  

 Aus der Rechnung sind die Art und 

die technischen Angaben der 

Fenster/Türen, sowie die Art der 

Verglasung ersichtlich 

Dämmung 20% 

max. 2000 € 

 Nur für Bestandsobjekte  

 Folgende U-Werte sind zu erfüllen: 

Außenwand: U-Wert = 0,20 W/(m²K) 

 Kerndämmung bei zweischaligem 

Mauerwerk: Wärmeleitfähigkeit: λ 0,035 

W/(mK) 

 Wandflächen gegen unbeheizte Räume: 

U-Wert = 0,25 W/(m²K) 

 Wandflächen gegen Erdreich: U-Wert = 

0,25 W/(m²K) 

 Schrägdächer: U-Wert = 0,14 W/(m²K) 

 Dachflächen von Gauben: U-Wert = 0,20 

W/(m²K) 

 Gaubenwangen: U-Wert = 0,20 W/(m²K) 

 Flachdächer: U-Wert = 0,14 W/(m²K) 

 Oberste Geschossdecke: U-Wert = 0,14 

W/(m²K) 

 Kellerdecke: U-Wert = 0,25 W/(m²K) 

 Bodenflächen gegen Erdreich: U-Wert = 

0,25 W/(m²K) 

 Bericht + Fotos für 

www.wuppertal.de/klimaschutz 

 Rechnung Fachbetrieb 

 Nachweis U-

Werte/Wärmeleitfähigkeit: 

Entweder in der Rechnung oder 

ergänzender 

Fachunternehmererklärung 

explizit benannt oder indirekter 

Nachweis via 

Fördermittelnachweis der KfW 

 Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe: 

Erstattung Materialkosten 

 


